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Regulierung von Grundwasserständen auf Grünland mit Staubeiräten 

Geschäftsführerin: Frau Ch. Schmidt



Warum Staubeiräte notwendig wurden 

• Viele Stauanlagen ohne wasserrechtliche 
Erlaubnis

• Besonderer Handlungsbedarf auf Grünland-
und Moorflächen

• Notwendigkeit einer transparenten und 
abgestimmten Gewässerunterhaltung

! § 78 Brandenburgisches Wassergesetz, Änderung 04.12.2017



Rechtliche Grundlage der Gewässerunterhaltung

Gewässerunterhaltung nach § 78 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
§ 78
Umfang der Gewässerunterhaltung
(zu § 39 des Wasserhaushaltsgesetzes)

(1) Die Gewässerunterhaltung ist nach Maßgabe der von der obersten Wasserbehörde eingeführten Richtlinie und unter Beachtung der Ergebnisse der Gewässerschauen 
durchzuführen.

(2) Die nach § 79 Absatz 1 für die Durchführung der Gewässerunterhaltung Zuständigen erstellen einen ein- oder mehrjährigen Plan zur Unterhaltung der Gewässer 
(Gewässerunterhaltungsplan). 

Der Gewässerunterhaltungsplan muss mindestens die Benennung und Beschreibung der geplanten Maßnahmen und die Art und Weise ihrer Ausführung enthalten. 

Der Gewässerunterhaltungsplan ist mit den örtlich zuständigen Wasser-, Naturschutz-, Landwirtschafts-, Fischerei- und Forstbehörden abzustimmen. Die Abstimmung gilt als 
erfolgt, 

wenn innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Unterlagen keine Einwände erhoben werden.

(3) Die Gewässerunterhaltung umfasst auch die Unterhaltung und den Betrieb von Schöpfwerken, die 
der Abführung des Wassers dienen, und von Stauanlagen, die der Erhaltung des Gewässers in einem 
Zustand, der hinsichtlich der Rückhaltung von Wasser den wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen 
entspricht, dienen.



Wie Staubeiräte entstanden

• Einigkeit in Geschäftsführung und Verbandsgremien: Handlungsbedarf 
besonders auf Moorflächen

• Vorschlag: Bildung von Staubeiräten

• Mitarbeiter aus dem Bauhof als Stauwart direkt einsetzen

• Separate Ausweisung im Wirtschaftsplan





Einladung und Organisation

• Einladung zur Gründungsversammlung: Landnutzer, Kommunen, Landkreis, 
Großschutzgebiete

• Veröffentlichung im Amtsblatt der Kommunen und auf der Verband-Webseite

• Vorstellung der Satzung

• bislang nur beratend -> neuer Vorschlag = Mitbestimmung

Einladung Satzung Gründung Mitbestimmung



Aufgaben und Umsetzung
• Festlegung von Stauhöhen

• Auswahl von Standorten neuer Anlagen

• Frühzeitige Einbindung aller Betroffenen

• Transparente Kommunikation, Schrittweises Vorgehen und Vertrauensaufbau

Aufnahme der Festlegungen in den Unterhaltungsplan des WBV
(2) Die nach § 79 Absatz 1 für die Durchführung der Gewässerunterhaltung Zuständigen erstellen 
einen ein- oder mehrjährigen Plan zur Unterhaltung der Gewässer (Gewässerunterhaltungsplan). Der 
Gewässerunterhaltungsplan muss mindestens die Benennung und Beschreibung der geplanten 
Maßnahmen und die Art und Weise ihrer Ausführung enthalten. Der Gewässerunterhaltungsplan ist 
mit den örtlich zuständigen Wasser-, Naturschutz-, Landwirtschafts-, Fischerei- und Forstbehörden 
abzustimmen. Die Abstimmung gilt als erfolgt, wenn innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
der Unterlagen keine Einwände erhoben werden.



Herausforderungen im neuen Prozess
• Entbürokratisierung: Erlaubnisse/Genehmigungen entfielen

• Umsetzungspfad noch unklar

• Favorit: Staubeiräte



Vorteile für das Gewässermanagement

• Frühzeitige Einbindung aller Betroffenen

• Sensibilisierung und transparente Kommunikation

• Schrittweises Vorgehen, Vertrauensaufbau

• Reaktion auf Niederschlagsdefizite, Verschiebung der Niederschläge 
und längere Vegetationszeiten





Zusammenfassung / Ausblick

• Staubeiräte = Lösung für transparente, frühzeitige Wasserbewirtschaftung

• Integration in Unterhaltungsplan und Wirtschaftsplan

• Schrittweiser Aufbau fördert Vertrauen und Beteiligung

• Anpassung an Klimaveränderungen notwendig





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Austausch, Rückfragen und Diskussion sind herzlich willkommen

Geschäftsführerin: Frau Ch. Schmidt


